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baumes dar. Nach den Angaben der Monographie von Dr. Fankhauscr
Gattung llnAlans ll,. Nußbaum ^ wird der Gezeigte aller Wahrscheinlich-
keit nach in der Meereshöhe nnr von einem einzigen andern, vom Nuß-
banm von In Hotte bei lles Loots im Neuenburger Jura in 1106 m
über Meer übertroffen. Jener 70jährige Banm besitzt einen Brusthöhen-
durchmesser von 55 em, ist aber mit seinen 8.5 m Höhe weniger hoch
als der Nußbanm von Stc. Croix.

(Nach dem „lourual korestier", Heft 11/12, 1916.)

^
Jorstlrcke MâcHrichten.

Kantone.
Xükikl). Samstag den 3. Februar früh ist Oberst Meister nach mehr-

wöchigem Krankenlager im 80. Altersjahre verschieden. Als Sohn des

zürcherischen Forstmeisters Ulrich Meister sen. von Benken im Jahre 1838
geboren, bekleidete er 1862—1864 die Stelle des Kantonsforstadjunkten,
1864—1875 war er Forstmeister des 1. zürcherischen Forstkreises, 1875 — 1914
war er Zürichs hochangesehener Stadtforstmeister.

An der Bestattungsfeier in der Fraumünsterkirche wurde das Lebens-
bild des Verstorbenen gezeichnet als das eines vortrefflichen, das Edle
wollenden und fördernden Menschen, eines Mannes von weitschauendem
Blick mit regster Anteilnahme an den Dingen und Menschen eines auf
vielseitigsten Gebieten anregenden und führenden Geistes, eines bedeutenden,
ideal gesinnten Politikers und Staatsmannes, eines Freundes der Wissen-

schast und der Hochschule, Freundes militärischer und historischer Forschung,
das Bild des hohen Offiziers und ausgezeichneten Patrioten.

Seine 40jährige Wirksamkeit als Stadtforstmcister, seine Tätigkeit als
Mehrer der zürcherischen Stadtwaldungen, sein Einfluß auf die eidgenössische

und kantonale Forstgesctzgebung, seine tätige Anteilnahme am Gedeihen der

Forstschule und ganz besonders an der ihm am Herzen gelegenen forstlichen
Versuchsanstalt, sollen durch berufene Feder in der nächsten Nummer
dieser Zeitschrift die gebührende Würdigung erfahren.

Wir Forstleute stehen dankbar und ehrend an der Bahre eines Fach-

mannes, der dank seiner hohen Begabung, dank seiner mannigfachen, ein-

flußreichen Stellungen das Forstwesen in seiner engern Heimat wie auf
eidgenössischem Boden mächtig angeregt und gefördert hat, und dessen per-
sönliches Wohlwollen viele unter uns mit warmer Dankbarkeit erfüllt. L. 1.1'.

l llr. F. Fankhauscr Gattung IvAlaos 6. Nußbaum. In: Lcbensgeschichle dcr

Blutenflanzen Mitteleuropas, herausgegeben von V.Kirchner, Loew à Schröter, Stuttgart,
1914. Verlag E. Ulmer.



— 65 —

Uââàt. Zum For st ver Walter der Gemeinden Agiez und
Les Clees, welche Gemeinden sich zur Anstellung eines eigenen, technisch

gebildeten Forstvcrwalters vereinigt haben, wurde gewählt Herr Albert
de Tribolet, bisheriger Adjunkt des ForstinspcktorateZ des Kautons
Wallis, mit Amtsantritt auf 1. Januar 1917.

Möge das Vorgehen der beiden Gemeinden, denen wir nur gratulieren
können, recht zahlreiche Nachahmung finden.

^
Wotizen.

Lanckwltt»cl>->ft unâ 7ortttVittîcbà Anläßlich der Enthüllung dcr Krämer-
büste im neuen Land- und forstwirtschaftlichen Institut der Eidgenössischen technischen

Hochschule, verbunden mit dessen Einweihungsfeicr am 15. Dezember 1916 hielt in dcr

Gesellschaft schweizerischer Landwirte Stadtforstmcistcr C. Tuchschmid den Vortrag-
„Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Waldes speziell in unserer
Zeit". Wir hoffen, auf die bedeutsame, interessante Arbeit später noch zurückkommen

zu können. In der „Schweizerischen Baucrnzeitung" nimmt der Landwirtschaftsprofessor

H. Moos Veranlassung, diesen Vortrag in überaus sympathischer Weise zu besprechen,

das große Interesse, das auch der Landwirt an der Waldwirtschaft hat, darzulegen
und Parallelen zu ziehen zwischen dcr landwirtschaftlichen Bodenbenutzung und ihrer
Schwester, der Waldnutzung. Wie in der Landwirtschaft gegenwärug in mancher Hinsicht

am „Kapital gezehrt werde", so gelte dies heute nach den Ausführungen Tuchschmid s

noch in weit höherem Maße von dcr Forstwirtschaft und auferlege uns die Pflicht inskünftig
noch vermehrter Sorgfalt in dcr Bewirtschaftung und Pflege des Waldes. Prof. Moos
sagt: „Hauptsache scheint uns zu sein, daß wir bei den Privatwaldbesitzcrn den Sinn
für gute Wnldpflegc wecken und rege erhalten, und sodann dahin trachten, daß da, wo
eine gar zu schädliche Parzellierung des Privatwaldcs Platz gegriffen hat, die Wohltat
der Bestimmungen des Forstgesetzes und des neuen Zivilgesetzes für den Zweck der Zu-
sammen legung von Wald Parzellen zu gemeinsam bewirtschafteten Komplexen
erkannt wird. Vielmehr als es bis anhin geschehen ist, sollten die in Förderung der Land-
wirtschaft tätigen Kräfte auch dieser Idee Aufmerksamkeit schenken. Es waren — ins-
besondere früher — viele Vertreter des Hähern Forstpcrsonnls in Förderung der Land-

wirtschaft tätig, und es ist daher nur zu begrüße», wenn die Agrarpolitik für die Forst-
Politik vorurteilslose, wohlwollende Gesinnung beibehält und weiter betätigt." Prof. Moos
empfiehlt seinen Fachgenossen das Studium von FI u ry s Publikation : „Die forstlichen

Verhältnisse der Schweiz". Warm befürwortet er den von Tuchschmid geäußerten

Gedanken, die gegenwärtigen Gelderträge nicht als Reinerträge aufzufassen, sondern die

günstige Gelegenheit jetzt zu benützcn, Forstreservefonds anzulegen im Sinne einer

vernunftgemäßen, umsichtigen, gesunden Forstvcrwaltung. „Wer am Kapital zehrt und

den daherigen Betrag als Einkommen sorglos konsumptiven Zwecken dienstbar macht,

tötet die Henne, die goldene Eier legt."
Prof. Moos weist ferner hin auf die günstige, und auch für die Alpwirtschast über-

aus wohltätige Tatsache, der in den letzten Jahrzehnten stattgefundcnen namhaften Vcr-
mehrung des Waldareals zur Gründung von Schutzwaldungen. Er teilt die oft
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